
 
ANMELDE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

1. Anmeldung und Anmeldebestätigung 

Für die Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung sowie die Anerkenntnis dieser Anmelde- und 
Teilnahmebedingungen erforderlich. Wird der Anmeldung nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Eingang schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax durch CALUMED  widersprochen, gilt der 
Teilnahmevertrag als zustande gekommen. Spätestens zwei Wochen vor Beginn erhallten Sie 
eine schriftliche Teilnahmezusage für die SET – Trainingsreihe, zu der Sie sich angemeldet 
haben.  Die genauen Angaben über Beginn, Ende und Ort der einzelnen Teil-Veranstaltungen 
(Wochen- bzw. Wochenendseminare) entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.calumed.de. 
Muss der Beginn der SET – Trainingsreihe, zu der Sie sich angemeldet haben, aus wichtigem 
Grund auf einen anderen als den geplanten Zeitpunkt  verlegt werden, so gilt die Anmeldung 
auch hierfür. In diesem Fall sind wir nur zur Erstattung bereits gezahlter Seminargebühren 
verpflichtet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

 

2. Leistungen 

Unsere Leistungen umfassen die Durchführung des SET gem. Ausschreibung. CALUMED 
beauftragt fachlich kompetente Dozenten mit der Durchführung des SET.  Wenn die in der 
Beschreibung/Ankündigung genannten Dozenten wegen persönlicher Verhinderung oder aus 
einem anderen dringenden Grund nicht zur Verfügung stehen, wird CALUMED  Dozenten mit 
vergleichbarer Kompetenz mit der Durchführung des Seminars beauftragen. Wir behalten uns 
vor, die gesamte  Veranstaltung oder Teile davon aus wichtigem Grund (z.B. Erkrankung der 
Kursleitung oder wegen zu geringer Teilnehmerzahl) auch kurzfristig zu verlegen, mit anderen 
SET – Gruppen zusammen zu legen oder zu stornieren. Hierüber werden wir Sie so schnell wie 
möglich informieren. In letzerem Fall sind wir zur Rückzahlung des Gesamtbetrages oder 
Teilbetrages entsprechend den ausgefallenen Veranstaltungstagen verpflichtet. Weitere 
Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.  

 

3. Unterkunft und Verpflegung 

Die Unterbringung und Verpflegung der Teilnehmer während des SET erfolgt nicht durch 
CALUMED. Mit Ihrer Anmeldung beauftragen Sie Calumed lediglich zur Organisation der 
Verpflegung und der Anmietung von Räumlichkeiten für Ihre Unterbringung. Dazu reservieren 
wir  für Sie ein Zimmer in geeigneten Hotels, Pensionen oder Seminarhäusern. Persönliche 
Wünsche nach der Art der Unterbringung berücksichtigen wir dabei gern, haften jedoch nicht für 
die auftragsgemäße Durchführung oder die Richtigkeit der Angaben des Hotels bzw. der Pension 
hinsichtlich Lage, Ausstattung, Komfort und Preis. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
sind immer direkt und vor Ort mit dem jeweiligen Hotel oder Seminarhaus abzurechnen. Für 
den Erhalt eines steuerabzugsfähigen Beleges für ihre Unterkunfts- und Verpflegungskosten 
haben die Teilnehmer selber Sorge zu tragen. Bei Nichterscheinen oder vorzeitigem Abbruch der 
Teilnahme haben Sie die dadurch entstehenden Ausfallkosten gem. den Konditionen des Hotels 
bzw. des Seminarhauses zu erstatten. Sie stellen CALUMED von jedweden Ansprüchen der 
Hotels bzw. der Seminarhäuser frei und verpflichten sich, die durch Ihren Reservierungsauftrag 
seitens CALUMED verauslagten oder zu verauslagenden Kosten unverzüglich zu erstatten. 

 

 



 

© 1984 – 2006 CALUMED e.V. 

 

4. Zahlung 

Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde, bitten wir um Überweisung der 
Teilnahmegebühr in Höhe von 4.050,- Euro exkl. Unterkunft/Verpflegung unter Angabe des 
Veranstaltungstitels auf das Konto von  

CALUMED e.V. 
Kontonummer 865733 
bei der Kreissparkasse Soltau 
Blz 258 516 60.  
 
Bitte überweisen Sie den Betrag unmittelbar nach Ihrer Anmeldung, spätestens jedoch 14 Tage 
vor Beginn der Veranstaltung. Der Eingang Ihrer Teilnahmegebühr, mindestens jedoch der 
Encounter-Teilnahmegebühr  in Höhe von 250,- Euro, ist Voraussetzung für die Wirksamkeit der 
Anmeldung. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht behalten wir uns vor, in besonderen 
Härtefällen Zahlungserleichterungen wie z.B. Ratenzahlungen einzuräumen. Diese sind vor 
Beginn der Teilnahme schriftlich mit dem Vorstand von Calumed zu vereinbaren sind. 
Zahlungsvereinbarungen, die Sie mit anderen als dem Vorstand von Calumed treffen, sind 
unwirksam.  

Darüber hinaus sollten Sie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, für die An- und Abreise 
sowie für zusätzliche Einzelsitzungen, die  im Verlauf des Trainings notwendig werden könnten, 
in Ihrer Kalkulation berücksichtigen.  

 

5. Stornierung / Rücktritt / Kündigung 

Jede SET – Trainingsreihe beginnt mit einem Wochenendseminar Encounter. Sollten Sie daran 
nicht teilnehmen können, so entstehen Ihnen keine Kosten, wenn wir rechtzeitig, spätestens 
aber 30 Tage vor Beginn des Encounters, eine schriftliche Abmeldung von Ihnen erhalten. Geht 
uns Ihre schriftliche Abmeldung bis spätestens 14 Tage vor Beginn des Encounters zu, müssen 
wir eine Stornierungsgebühr von 50% der Encounter-Teilnahmegebühr berechnen. Bei späterer 
Abmeldung ist die Encounter-Teilnahmegebühr in voller Höhe fällig. Nach Beginn, bei 
Nichtteilnahme ohne Abmeldung, verspäteter Anreise oder vorzeitigem Abbruch verbleibt die 
gesamte Gebühr bei CALUMED. Eine, auch teilweise, Erstattung ist ausgeschlossen. 

Ihre Anmeldung zur Teilnahme an der gesamten SET - Trainingsreihe sehen wir bis zu 7 Tagen 
nach dem Encounter als vorläufig an. Sollten wir von Ihnen innerhalb dieser Frist keinen 
schriftlich mitgeteilten Rücktritt erhalten oder selber keine Kündigung aussprechen, gilt der 
Vertrag zur Teilnahme an der SET – Trainingsreihe, zu der Sie sich angemeldet haben, im 
gesamten Umfang als bestätigt. Für den Fall der Rücknahme Ihrer Anmeldung nach dem 
Encounter werden die von Ihnen bereits im Voraus gezahlten Teilnahmegebühren abzüglich 
einer Encounter-Teilnahmegebühr von 250,- Euro zurückerstattet. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit ist der Eingang der schriftlichen Abmeldung/Kündigung bei CALUMED. Ein 
späterer Rücktritt, auch von Teilen des SET, ist nicht möglich. Die Möglichkeit der Kündigung 
aus wichtigem Grund (z.B. schwerwiegende Krankheit) bleibt hiervon unberührt.  

Mangelnde Eignung, wiederholtes Fernbleiben, den Seminarablauf beharrlich störendes 
Verhalten und die Nicht-Zahlung des vereinbarten Honorars können Gründe sein, die Calumed 
zu einer  Kündigung des Vertrages berechtigen. In diesen Fall hat der Teilnehmer lediglich die 
Kosten für bis dato angefallene Leistungen zu erstatten. 

 



 

© 1984 – 2006 CALUMED e.V. 

 

6. Haftungsausschluss 

Eine Haftung des Vereins CALUMED für eigenes Verschulden oder Verschulden seiner Erfüllungs- 
und Verrichtungsgehilfen ist ausgeschlossen, es sei denn CALUMED hat eine wesentliche 
vertragliche Verpflichtung oder zugesicherte Eigenschaft nicht erfüllt oder ihn selbst, seine 
Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen trifft der Vorwurf grob fahrlässiger oder vorsätzlicher 
Verursachung des Schadens bzw. den Verein trifft eine Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Nicht erfasst von diesem Haftungsausschluss ist die Haftung von 
CALUMED für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer fahrlässigen Pflichtverletzung von CALUMED oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CALUMED beruhen. 

Für die physische und psychische Eignung zur Teilnahme an der Veranstaltung ist jeder 
Teilnehmer selbst verantwortlich. Er ist verpflichtet, die Veranstaltungsleiter unaufgefordert 
über alle Einschränkungen zu informieren und die von der Leitung der Veranstaltung gegebenen 
Hinweise zu beachten. Die Haftung für Beeinträchtigungen jeder Art infolge mangelnder 
Eignung eines Teilnehmers oder durch Nichtbeachtung von Hinweisen ist, soweit gesetzlich 
zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen.  

 

7. Urheberrecht 

Arbeitsunterlagen von CALUMED sind urheberrechtlich geschützt und dürfen, auch 
auszugsweise, nicht ohne Einwilligung von CALUMED kopiert, vervielfältigt und verbreitet 
werden. Die Arbeitsunterlagen stehen exklusiv den Teilnehmenden zur Verfügung. Alle 
Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen ausschließlich bei CALUMED. Ebenso bedarf die 
Anwendung und Weitergabe der vermittelten Methoden vor Erhalt eines Zertifikates der 
Zustimmung.  

 

8. Datenschutz 

Die uns übermittelten personenbezogenen Daten werden elektronisch zu Verwaltungszwecken 
gespeichert und nur mit Ihrer Zustimmung an Dritte weitergegeben. Sofern Sie der Weitergabe 
Ihrer Anschriftendaten an die anderen Seminar- bzw. Veranstaltungsteilnehmer zustimmen, 
bekommen diese von uns eine Teilnehmerliste mit den uns überlassenen Informationen.  Die 
LeiterInnen unserer Veranstaltungen sind gehalten, hierauf hinzuweisen und Ihre Zustimmung 
für eine Teilnehmerliste einzuholen. 

 

9. Vertragspflichten der Teilnehmer 

Den Teilnehmenden ist bekannt,  

• dass im Laufe von Seminaren, Workshops oder Kursen persönliche und berufliche 
Umstände der Teilnehmer zur Sprache kommen können, die unter Umständen 
vertraulich sind. Sie verpflichten sich, über solche Umstände außerhalb der 
Veranstaltung grundsätzlich Stillschweigen zu bewahren. 

• an einigen Veranstaltungsorten die genutzten Räumlichkeiten von den Teilnehmern 
aufzuräumen und sauber zu halten sind. Sie verpflichten sich, in angemessener Weise an 
diesen Arbeiten mitzuwirken. 
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• die zu Übungszwecken zur Verfügung gestellten Gerätschaften und die 
Einrichtungsgegenstände mit Sorgfalt zu behandeln sind. 

• aus methodischen Gründen die durchgehende Anwesenheit aller Teilnehmer erforderlich 
ist, weshalb sie sich mit ihrer An- und Abreise zu den Seminaren so einzurichten haben, 
das der Ablauf der Veranstaltung nicht mehr als den Umständen nach erforderlich 
gestört oder beeinträchtigt wird.  

• die Teilnahme am SET kein Ersatz für eine therapeutische oder medizinische Behandlung 
darstellt und das sie, sofern sie sich in psychiatrischer, psychotherapeutischer oder 
medizinischer Behandlung befinden, über die Teilnahme am SET mit ihrem Therapeuten 
bzw. Arzt sprechen sollten. 

 

9.  Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Klauseln dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
verpflichten sich die Vertragspersonen, statt der unwirksamen Klausel eine dem wirtschaftlich 
Gewollten möglichst  nahekommende, rechtlich aber wirksame Klausel zu vereinbaren. Gleiches 
gilt im Falle einer regelungsbedürftigen Lücke. Die Rechtwirksamkeit der übrigen 
Vereinbarungen wird von einer Unwirksamkeit einzelner Klauseln nicht berührt. 

 

10. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Hamburg, sofern Sie Ihren allgemeinen Gerichtsstand nicht in Deutschland 
haben. 

 

 
 


